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Vereinbarung zur Einräumung von Bildrechten

Zwischen
Vorname und Name:									
Straße und Hausnummer:								
Postleitzahl, Ort:									
Telefon: 										
E-Mail:											
Ich bin Berufsfotograf:	☐ Ja	☐ Nein
im Folgenden: Fotograf
und dem
Deutschen Gewerkschaftsbund
Keithstraße 1
10787 Berlin
im Folgenden: DGB
1. Gegenstand, Verwendungsart, Verwendungszweck
(1) Diese Vereinbarung gilt für das nachstehend näher beschriebene Bildmaterial. 

	


	


	

(2) Die Fotografien enthalten Personenabbildungen:	☐ Ja	☐ Nein	
Die Fotografien sind im Auftrag des DGB erstellt worden:	☐ Ja	☐ Nein	
(3) Der DGB bewirbt und berichtet über seine Tätigkeit und Veranstaltungen in verschiedenen Medien. Hierzu gehören insbesondere Publikationen im Print- und Onlinebereich, auch als Bewegtbild und im Rahmen von Multimediawerken, insbesondere in Form von Broschüren, Katalogen, Flyern, Newslettern, digitalen Datenträgern (wie z. B. USB-Sticks), mobilen Endgeräten, öffentliche Zugänglichmachung im Internet, insbesondere die Verbreitung über Webseiten, Presseveröffentlichungen und PR-Maßnahmen, Veranstaltungen, Präsentationen und Social-Media-Marketing.Der Fotograf überlässt dem DGB zu dem in vorstehenden Abs. 3 genannten Zweck das in dem vorstehend genannten Abs. 1 näher bezeichnete Bildmaterial.

(4) Im Rahmen der vorbeschriebenen Werbetätigkeit arbeitet der DGB mit Dritten zusammen. Hierzu gehören insbesondere Presse- und Medienvertreter, Kooperationspartner aus Wirtschaft und der öffentlichen Hand, Verlage, Werbeagenturen, Mediaagenturen, Onlinemarketingagenturen sowie dessen Bezirksverbände (im Folgenden: Dritte). Sofern sich aus den nachstehenden Regelungen nichts anders ergibt, ist der DGB berechtigt, das Bildmaterial zu dem in Abs. 3 genannten Zweck an Dritte weiterzugeben.

(5) Die Übergabe des Bildmaterials soll in digitaler Form auf einem geeigneten Datenträger oder durch Upload/Übermittlung als Datei erfolgen.
 

2. Einräumung der Nutzungsrechte
Mit Übergabe des Bildmaterials räumt der Fotograf dem DGB die für die in Ziffer 1. Abs. 2 genannten Nutzungszwecke und für die Zusammenarbeit mit den in Ziffer 1. Abs. 5 genannten Beteiligten notwendigen urheberrechtlichen Nutzungsrechte wie folgt ein:

☐ Regelfall: Vollständige Rechtseinräumung

Die vollständige Rechtseinräumung umfasst für die in Ziffer 1. Abs. 3 genannten Zwecke das Recht, das Bildmaterial zeitlich und räumlich unbegrenzt in Print und Online-Medien sowie Social-Media-Kanälen zu nutzen, sowie das Bildmaterial an Dritte zur Nutzung weiterzugeben und diesen für die Nutzung erforderlichen Rechte einzuräumen. Im Weiteren ist hiervon das Bearbeitungsrecht, insbesondere das Recht, das Bildmaterial nur in Teilen zu verwenden, zu verkleinern und/oder zu vergrößern, als Collage als Ganzes oder in Teilen zusammen mit anderen Werken zu verarbeiten, als Bewegtbild und/oder in Multimediaproduktionen zu verarbeiten und zu nutzen, umfasst. Schließlich ist hiervon das Recht umfasst, an dem Bildmaterial sämtliche CC-Lizenzen einzuräumen.


☐ Ausnahme: Nur teilweise Rechtseinräumung

☐ Print                ☐ Internet/Online                 ☐ Social-Media-Kanäle

☐ Einfaches Nutzungsrecht1                            ☐ Ausschließliches Nutzungsrecht2

☐ Zeitlich unbeschränkt	☐ Zeitlich beschränkt bis zum: _____________________

☐ Bearbeitungsrecht3

☐ Befugnis Nutzungsrechte an die in Ziffer 1 Abs. 4 genannten Dritte einzuräumen

☐ Befugnis folgende CC-Lizenzen zu vergeben:
[image: sa][image: nc-eu][image: nd][image: by] 
☐ 	☐	☐			☐		
[image: by]Alle CC-Lizenzen beinhalten dieses Icon (Kästchen muss als angekreuzt werden, wenn die Befugnis CC-Lizenzen einzuräumen erteilt werden soll). Die übrigen Lizenz-Module können beliebig kombiniert werden. Der Urheber muss bei allen Lizenzen immer genannt werden. Dies geschieht im Minimum mit einem Link zum Urheber oder unter direkter Namensnennung.
[image: nc-eu]Weiterverwendung zu kommerziellen Zwecken nicht erlaubt. Der Urheber stellt sein Werk für die freie Weiterverwendung zwar zur Verfügung, aber sobald damit direkt oder indirekt Geld verdient wird, muss man Ihn um Erlaubnis bitten.
[image: nd]Der Urheber will nicht, dass sein Werk verändert wird. Die Weiterverwendung ist nur in identischer Form erlaubt. Für Bearbeitungen braucht man eine Erlaubnis.
[image: sa]Bei der Weiterverwendung des Werkes durch Dritte muss die gleiche Lizenz verwendet werden. Der Urheber kann damit z.B. bestimmen, dass zwar eine Abänderung erlaubt ist, aber kommerzielle Verwendungen weiterhin ausgeschlossen sind.
1Das einfache Nutzungsrecht gestattet es dem Inhaber, das Werk neben dem Urheber oder anderen Berechtigten auf die ihm erlaubte Art zu nutzen, § 31 Abs. 2 UrhG.
2Das ausschließliche Nutzungsrecht gestattet es dem Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen (einschließlich des Urhebers) auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und ggf. auch Dritten einfache Nutzungsrechte einzuräumen.
3Das Bearbeitungsrecht, ist das Recht, das Bildmaterial nur in Teilen zu verwenden, zu verkleinern und/oder zu vergrößern, als Collage als Ganzes oder in Teilen zusammen mit anderen Werken zu verarbeiten, als Bewegtbild und/oder in Multimediaproduktionen zu verarbeiten und zu nutzen

3. Garantie Nutzungsechte und Freistellung

(1) Der Fotograf garantiert über die erforderlichen Urheber- und Nutzungsrechte zu verfügen, die Gegenstand dieser Vereinbarung und für die Nutzung des überlassenen Bildmaterials notwendig sind.

(2) Für den Fall, dass die Fotografien Personenabbildungen enthalten, garantiert der Fotograf, dass die für die vereinbarten Nutzungszwecke erforderlichen Einwilligungen der abgebildeten Personen vorliegen.

(3) Für den Fall, dass mit dem Bildmaterial Privatgrund und/oder abgebildet werden, garantiert der Fotograf über die dazu erforderliche Genehmigung des Eigentümers zu verfügen und das Hausrecht beachtet zu haben.

(4) Der Fotograf stellt den DGB hiermit von jeglichen Ansprüchen frei, die darauf beruhen, dass gegen die vorstehende Garantie verstoßen wurde und wird den DGB bei der Rechtsverteidigung alle notwendigen Unterstützungen bieten. Hierzu gehört insbesondere die Übernahme der Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.



4. Urhebernennung/Copyrightvermerk
☐ Eine Pflicht zur Urhebernennung besteht nicht.
☐ Bei der Nutzung des Bildmaterials in den sozialen Netzwerken verzichtet der/die Fotograf*in auf die Angabe der Urhebernennung.
☐ Die Nutzung des Bildmaterials darf nur mit der Angabe des folgenden Urheber-/Copyrightvermerks erfolgen:
©
	
Der Urheber-/Copyrightvermerk ist bei Online-Nutzungen unterhalb des Bildes oder auf dem Bild anzubringen. Bei Print-Nutzungen kann der Urhebervermerk auch im Impressum des Druckwerkes erfolgen.
Entgelt
☐ Die Überlassung des Bildmaterials erfolgt unentgeltlich.
☐ Für die Überlassung des Bildmaterials sowie die Einräumung der vorstehend näher bezeichneten Nutzungsrechte vereinbaren die Parteien ein Honorar in Höhe von: _____________________ EUR. Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit diesem Betrag sowohl das Honorar für das Anfertigen des Bildmaterials als auch die Einräumung der Nutzungsrechte abgegolten sind. Der Fotograf wird dem DGB eine steuerbare Rechnung ausstellen. 


5. Gerichtsstand 
Ausschließlicher Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts sowie Personen oder Unternehmen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, ist Berlin.

	
Ort, Datum, Unterschrift Fotograf


	
Ort, Datum, Unterschrift Vertreter DGB
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